
u Überwachung und Bekämpfung der Nadel -
holz bor kenkäfer, Buchdrucker und Kupfer ste -
cher. Gemein same Bekanntmachung vom 28.
Februar 2013 der Regierung von Oberbayern
Az. 10-7833-1/13 und der Regierung von
Schwa ben Az. 10-7833.1/1

Die Regierungen von Oberbayern und Schwaben er -
lassen auf Antrag der Bayerischen Landesan stalt für
Wald- und Forstwirtschaft gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 1
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des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) in der Fas -
sung der Bekanntmachung vom 6. Februar 2012
(BGBl I S.148) und gemäß §§ 2, 3, 4 und 6 der Lan -
desverordnung zur Bekämpfung der schädlichen
Insekten in den Wäldern (BayRS 7903 - 3 - L), zu -
letzt geändert durch Verordnung vom 16. Juni
2005 (GVBI S.220), folgende

Anordnung:

1.  Gefährdungs- und Befallsgebiete
     Die Nadelwälder (Rein- und Mischbestände)

sowie die Grundstücke, auf denen innerhalb
einer Entfernung von 500 m von diesen Wäl -
dern unentrindetes Nadelholz lagert, werden in
den Regierungsbezirken Oberbayern und Schwa -
ben zu Gefährdungs- und Befallsgebieten des
Buchdruckers und Kupferstechers erklärt (§ 3
Abs. 1 der Landesverordnung).

2.  Überwachung
     Die in Nummer 1 zu Gefährdungs- und Befalls -

gebieten erklärten Wälder und Grundstücke
sowie dort lagernde Walderzeugnisse sind von
den jeweiligen Eigentümern und Nutzungs be -
rechtigten in der Zeit vom 1. Oktober bis 31.
März mindestens einmal und in der Zeit vom 
1. April bis 30. September mindestens im Ab -
stand von vier Wochen auf Käferbefall zu kont -
rollieren (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung).
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen der
Forstbehörden sind zu dulden und, wenn erfor-
derlich, zu unterstützen.

3.  Anzeige
     Bei Borkenkäferbefall haben die jeweiligen Ei -

gentümer und Nutzungsberechtigten sofort die
zuständige untere Forstbehörde (Amt für Er -
näh rung, Landwirtschaft und Forsten) zu ver-
ständigen (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung).

4.  Bekämpfung
     Buchdrucker und Kupferstecher sind von den

jeweiligen Eigentümern und Nutzungsbe rech -
tigten sachkundig (Pflanzenschutz-Sachkunde -
verordnung vom 28. Juli 1987, BGBl I S. 1752,
zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung
vom 2. Juli 2010, BGBI I S. 872), nach guter
fachlicher Praxis (§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit
§§ 12 ff. PflSchG) und sachgemäß nach dem
Stand der Technik (Richtlinien des Bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt -
schaft und Forsten für die Überwachung und
Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer in den
nichtstaatlichen Waldungen vom 23. März
1990, Nr. F 4 - FG 511 - 354, StAnz Nr. 17, in
der jeweils gültigen Fassung) unverzüglich und
wirksam zu bekämpfen oder durch einen
Dritten bekämpfen zu lassen (§ 4 Abs. 1 der
Landesverordnung).
Der Vollzug dieser Anordnung im Nationalpark
Berchtesgaden, in Naturschutzgebieten, in
geschützten Landschaftsbestandteilen und bei
Naturdenkmälern richtet sich nach den jeweili-
gen Schutzverordnungen, in „ Natura-2000“-
Gebieten nach den gesetzlichen Vorgaben.

5.  Erklärung
     Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten

von zu Gefährdungs- und Befallsgebieten er -
klärten Wäldern und Grundstücken sowie dort
lagernder Walderzeugnisse haben spätestens
innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten
dieser Anordnung gegenüber der zu stän digen
unteren Forstbehörde  schriftlich oder zur
Niederschrift zu erklären, dass sie die vorge-
schriebene Bekämpfung selbst durchführen
oder durch einen Dritten durchführen lassen.
Unterbleibt eine solche Erklärung, so kann die
zuständige untere Forstbehörde die erforderli-
chen Bekämpfungsmaßnahmen auf Kosten
des jeweiligen Eigentümers oder Nutzungs be -
rechtigten durchführen oder durch einen Drit -
ten durchführen lassen (§ 4 Abs. 3 der Landes -
verordnung). In diesem Fall haben Eigentümer
und Nutzungsberechtigte die Bekämpfung zu
gestatten und die erforderlichen Hilfsdienste zu
leisten (§ 4 Abs. 3 und 4 Landesverordnung).

6.  Sofortige Vollziehung
     Die sofortige Vollziehung der Nummern 1-5 die-

ser Bekanntmachung wird angeordnet.
Begründung zu Nr. 6: 
Die Anordnung des Sofortvollzugs nach § 80
Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
März 1991 (BGBl I S. 686), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl I S. 1577),
ist im öffentlichen Interesse geboten. Bei man-
gelhaft oder nicht durchgeführter Kontrolle so -
wie bei Unterlassung einer ordnungsge mäßen
Bekämpfung besteht wegen der Massenver -
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vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

München, 28. Februar 2013  Regierung von
Oberbayern – Christoph Hillenbrand,
Regierungspräsident

Augsburg,  28. Februar 2013  Regierung von
Schwaben – Karl Michael Scheufele
Regierungspräsident

u Vollzug des Art. 52 Abs. 2 und 5 Bayerisches
Naturschutzgesetz (BayNatSchG); Auslegungs -
verfahren zur 25. Änderung der Landschafts -
schutz verordnung „Westlicher Teil des Land -
kreises Starnberg“ im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Ober -
feld“ und der 9. Flächennutzungsplanänderung
im Ortsteil Hechendorf der Gemeinde Seefeld

Die Gemeinde Seefeld hat beschlossen, für das
Gebiet „Oberfeld“ einen Bebauungsplan für einen
gewerblichen Betrieb, eine Gemeinbedarfsfläche
mit der Zweckbestimmung Feuerwehr und Sport -
an lagen, eine überwiegend als Ausgleichsfläche
vor gesehene öffentliche Grünfläche sowie ein Dorf -
gebiet aufzustellen. Gleichzeitig wird der Flächen -
nutzungsplan der Gemeinde Seefeld in diesem
Ge biet entsprechend angepasst. Das betroffene
Gebiet in der Gemarkung Hechendorf, Gemeinde
Seefeld, liegt vollständig im Landschafts schutz ge -
biet „Westlicher Teil des Landkreises Starnberg“.
Die geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan
und die planungsrechtlichen Darstellungen solcher
Flächen im Flächennutzungsplan widersprechen
jedoch dem Schutzzweck der Landschaftsschutz -
verordnung. Um diesen Widerspruch aufzulösen,
muss das betroffene Gebiet in der Gemarkung
Hechendorf, Gemeinde Seefeld mit einer Fläche
von ca. 3,513 ha im Rahmen eines Änderungsver -
fahrens aus dem Landschaftsschutzgebiet heraus-
genommen werden. 
Das Landratsamt Starnberg leitet hiermit das erfor-
derliche naturschutzrechtliche Änderungsverfahren
nach § 26 BNatSchG i. V. m. Art. 52 Abs. 2 und 5
BayNatSchG ein. Der Entwurf der Änderungsver -
ordnung und der Schutzgebietskarten im Maßstab
1:2000 und 1:50.000 liegen in der Zeit vom 26.
April 2013 bis einschließlich 27. Mai 2013 wäh -
rend der Dienststunden im Landratsamt Starn -
berg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg,
Zim mer 290 und im Rathaus der Gemeinde der
Gemeinde Seefeld, Hauptstr. 42, 82229 Seefeld,
Zimmer 13, zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Während der Auslegungsfrist können Bedenken
und Anregungen vorgebracht werden.

Starnberg, 11.04.2013

Landratsamt Starnberg

Karl Roth, Landrat

Anlagen
Entwurf des Verordnungstextes
Entwurf der Schutzgebietskarten im Maßstab
1:2000 und 1:50.000

mehrung der Nadelholzborkenkäfer in den be -
troffenen Gebieten eine bestandsbedrohende
Gefahr für Nadelwälder. Auch ist eine einheitli-
che Schädlingsbekämpfung aus den genannten
Gründen erforderlich.

7.   In-Kraft-Treten und Geltungsdauer
     Diese Anordnung tritt am 25. März 2013 in

Kraft. Sie gilt bis 31. Dezember 2017.

   Hinweis:
     Die Kreisverwaltungsbehörden, in deren Gebiet

die Zwangsmittel angewendet werden müs-
sen, sind nach Art. 30 Abs. 2 des Bayerischen
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs ge -
setzes (BayRS 2010-2-I) gebeten worden, den
erforderlichen Verwaltungszwang durchzu-
führen. Die Kreiswaltungsbehörden sind inso-
weit Vollstreckungsbehörden.

   Rechtsbehelfsbelehrung:
     Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines

Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einge-
legt (siehe Nr. 1) oder unmittelbar Klage erho-
ben werden (siehe Nr. 2). Soweit mehreren na -
türlichen oder juristischen Personen an einem
betroffenen Waldgrundstück Miteigentum oder
gemeinschaftliche Nutzungsrechte zustehen,
kann Klage nur erhoben werden, wenn alle
Berechtigten zustimmen. Wirksam zustimmen
kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt
hat.

     1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
     Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder -

schrift einzulegen für das Gebiet des Regie -
rungs bezirks Oberbayern bei der Regierung
von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538
München, und für das Gebiet des Regierungs -
bezirks Schwaben bei der Regierung von
Schwa ben, Fronhof 10, 86152 Augsburg. Sollte
über den Widerspruch ohne zureichenden
Grund in angemessener Frist sachlich nicht
ent schieden werden, so kann Klage beim
Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayer straße 30, 80335 München (Postan -
schrift: Postfach 20 05 43, 80005 München)
bzw. beim Bayerischen Verwaltungsgericht
Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg
(Postanschrift: Postfach 112343, 86048 Augs -
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Ur -
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge -
richts erhoben werden. Die Klage kann nicht
vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung
des Widerspruchs erhoben werden, außer
wenn wegen besonderer Umstände des Falls
eine kürzere Frist geboten ist. In der Klage
muss der Kläger, der Beklagte (Freistaat Bayern)
und der Gegenstand des Klagebegehrens be -
zeichnet werden, ferner soll ein bestimmter
An trag gestellt und die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel angegeben
werden. Der Klageschrift soll diese Anordnung
in Abschrift beifügt werden. Der Klage und
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

     2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
     Die Klage muss innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe dieser Anordnung für das Gebiet
des Regierungsbezirks Oberbayern beim Baye -
rischen Verwaltungsgericht München, Bayer -
straße 30, 80335 München (Postanschrift:
Postfach 200543, 80005 München) und für das
Gebiet des Regierungsbezirks Schwaben beim
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,
Korn hausgasse 4, 86152 Augsburg (Postan -
schrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg)
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds -
be amten dieses Gerichts erhoben werden. In
der Klage muss der Kläger, der Beklagte (Frei -
staat Bayern) und der Gegenstand des Klage -
begehrens bezeichnet werden, ferner soll ein
bestimmter Antrag gestellt und die zur Begrün -
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel
angegeben werden. Der Klageschrift soll diese
Anordnung in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

   Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
     -  Die Widerspruchseinlegung bzw. Klageer he -

bung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig.

     -  Bei einem erfolgreichen Widerspruch entste-
hen keine Kosten. Ist der Widerspruch erfolg-
los, so fällt eine Widerspruchsgebühr an, die
in der Regel das Eineinhalbfache der vollen
Amtshandlungsgebühr beträgt. Wird der Wi -
derspruch zurückgenommen, ist eine Gebühr
von einem Zehntel bis zur Hälfte festzuset-
zen. 

     -  Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren
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Entwurf

25. Verordnung zur Änderung der Verordnung
des Landkreises Starnberg über die In schutz -
nah me des westlichen Teils des Landkreises
Starn berg (Landschaftsschutzverordnung

„Westlicher Teil des Landkreises Starnberg“)
Vom 

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 4, § 22 Abs. 2 Satz 1
und § 26 des Gesetzes über Naturschutz und Land -
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21. Januar 2013 (BGBl I 
S. 95), in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art.
51 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über den Schutz der Natur, die Pflege der Land -
schaft und die Erholung in der freien Natur (Baye -
risches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23.
Februar 2011 (GVBl 2011, S. 82, BayRS 791-1-UG),
erlässt der Landkreis Starnberg folgende 

Verordnung:

§ 1

Die Verordnung des Landkreises Starnberg über
die Inschutznahme des westlichen Teils des Land -
kreises Starnberg (Landschaftsschutzverordnung
„Westlicher Teil des Landkreises Starnberg“) vom
20. April 1972 (Amtsblatt für den Landkreis Starn -
berg Nr. 17 vom 26. April 1972), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 06. November 2012 (Amts -
blatt für den Landkreis Starnberg Nr. 46 vom 14. No -
vember  2012), wird wie folgt geändert: 

Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wer-
den in der Gemeinde Seefeld, Gemarkung Hechen -
dorf, teilweise neu festgesetzt. Aus dem Gel tungs -
bereich (§ 1 Abs. 3 Ziffer 5, Umfang des Schutz ge -
biets) herausgenommen wird die in den Karten (An -
lagen) Maßstab (M) 1: 50.000 und 1:2000 ge kenn -
zeichnete Fläche mit einer Größe von ca. 3,513 ha.

Die Karten sind Bestandteil dieser Ver ordnung.
Maßgebend für den Grenzverlauf ist die
Eintragung in die Karte M 1:2000. Es gilt die
Innen kante der Abgrenzungslinie. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekannt -
machung im Amtsblatt für den Landkreis Starn -
berg in Kraft.

Starnberg, 

Landkreis Starnberg

Karl Roth, Landrat

Anlagen
1 Übersichtskarte M 1:50.000
1 Schutzgebietskarte M 1:2000

Hinweis:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1
bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung die-
ser Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der
Tatsachen, die die Verletzung begründen sollen,
beim Landratsamt Starnberg geltend gemacht
wird (vgl. Art. 52 Abs. 7 Satz 1 BayNatSchG).

u Vollzug der Bienenseuchen-Verordnung; All ge -
mein verfügung für die Anordnung zur Durch füh -
rung von flächendeckenden Bekäm pfungs maß -
nahmen gegen die Varroa-Milbe im Jahr 2013

Zum Schutz gegen die Varroatose erlässt das
Landratsamt Starnberg folgende

Allgemeinverfügung:

1.   Die Besitzer von Bienenvölkern werden ver pflich -

können auf Antrag vom Landratsamt Starnberg
Ausnahmen vom Behandlungsverbot zugelassen
werden. Erhöhte Winterverluste sind dem Fach -
bereich Veterinärwesen des Landratsamtes Starn -
berg unter Telefonverbindung 08151/148 383 un -
verzüglich zu melden. Die erfolgreiche Anwendung
der Varroa-Behandlungsmittel ist sehr stark auch
von der Wettersituation abhängig. Eine Beurtei -
lungs- und Planungshilfe für die Varroazid-Anwen -
dung erhalten Imker über den agrarmeteorologi-
schen Dienst 
(http://www.lwg.bayern.de/bienen/info/krank-
heiten/28880/ , unter „Varroawetter“).

Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Starn -
berg, Zimmer 167, Telefon 08151/148-405 aus. Sie
kann während der allgemeinen Dienstzeiten einge-
sehen werden.

Starnberg, 02.04.2013

Landratsamt Starnberg

Luderschmid, Oberregierungsrat

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

u Satzung zur Änderung der Satzung über die
Erhebung von Verwaltungskosten für Amts hand -
lungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt
Starnberg (Kostensatzung)

Die Stadt Starnberg erlässt aufgrund Art. 20 des
Kostengesetzes vom 20. Februar 1998 – KG – 

tet, im Jahr 2013 bei allen im Gebiet des Land -
kreises Starnberg gehaltenen Bienenvölkern die
Behand lung gegen Varroamilben durchzuführen.
Für die Be han dlung sind die für die Varroabe -
käm pfung zugelassenen Arzneimittel (Perizin®,
Bayvarol®, Apiguard®,Thymovar® und Api Life
Var®, die organischen Säuren Ameisen-, Milch-
und Oxalsäure in ihren als Varroa bekämpfungs -
mittel zugelassenen Formen „Ameisen säure
60% ad us. vet.“, „Milch säure 15% ad us. vet.“
und „Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% ad us.
vet.“) zu verwenden. Die Be handlung ist in der
tracht losen Zeit den Angaben der Arzneimittel -
her steller entsprechend durchzuführen. Jung völ -
ker, die nicht der Honiggewinnung dienen, kön-
nen schon vor Trachtende behandelt werden. Der
Behand lungs erfolg ist anhand regelmäßiger Ge -
müllprobenunter suchungen zu kontrollieren. Im
Bedarfsfall ist die Be handlung zu wiederholen.

2.   Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 wird ange-
ordnet.

3.   Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die
ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als
bekannt gegeben.

Hinweise:

Ameisensäure 60 % ad. us. vet., Apiguard®, Api
Live Var®, Thymovar® oder Bayvarol® sollen zur
Sommerbehandlung unm i t t e l b a r  nach der
let zten Honigernte eingesetzt werden. Hersteller -
hin weise sind zu beachten. Grundsätzlich ist eine
zu sätzliche Behandlung mit Milchsäure 15 % ad.
us. vet. oder Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5 % ad.
us. vet. im Spätherbst/Frühwinter erforderlich und
darf nur in brutfreienVölkern angewendet werden.
Jede Anwendung apothekenpflichtiger Arznei mit -
tel ist vom jeweiligen Imker zu dokumentieren und
in das entsprechende Bestandsbuch einzutragen.
Im Rahmen von Versuchen zur Resistenzzucht

Fortsetzung nächste Seite       >>>
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u Bebauungsplan Nr. 8172 Teil B, 2. Änderung
für das Gebiet des ehemaligen Sportplatzes
nördlich der Angerweidestraße und Egerer
Straße, betr. die Fl.Nr. 971, Gemarkung Starn -
berg, als vorhabenbezogener Bebauungsplan
der Innenentwicklung im beschleunigten Ver -
fahren gemäß § 13 a BauGB; Ortsübliche Be -
kanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sit -
zung am 07.03.2013 den Bebauungsplan mit gleich -
lautendem Fassungsdatum als Satzung beschlos-
sen, was hiermit ortsüblich bekannt gemacht wird.
Der Bebauungsplan mit Begründung wird wäh rend
der allgemeinen Sprechzeiten im Rathaus Starn -
berg, Vogelanger 2, Zimmer 311, zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau -
ungs plans und des Flächennutzungsplans sowie
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
beim Zustandekom men eines Bebauungsplanes
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schrift lich gegenüber der Stadt Starnberg unter
Darlegung des die Verletzung begrün denden
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2
sowie des Abs. 4 des Baugesetzbuches über die
Gel tendmachung von Entschädigungsansprüchen
durch Antrag an die Stadt Starnberg sowie auf das
mögli che Erlöschen dieser Entschädigungs ansprü -
che, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von
3 Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Starnberg, 11.04.2013

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

u Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
(Hundesteuersatzung – HStS); vom 02.03.2011

I.

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalab ga -
ben gesetzes (KAG) in der Fassung der Bekannt -
ma chung vom 4. April 1993 (GVBl S. 264, BayRS
2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. Juli 2008 (GVBl S. 460, ber. S. 580), und des
Art. 20 Abs. 1 Kostengesetz (KG) vom 20. Februar
1998 (GVBl. S. 43, BayRS 20-13-1-1-F), zuletzt ge -
än dert durch § 3 des Gesetzes vom 12. April 2010
(GVBl. S. 169), erlässt die Gemeinde Gilching fol-
gende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes
im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindli-
chen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden zu Erwerbszwecken,
2.Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben,

3.Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des
Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfs -
dienstes, der Johanniter-Unfallhilfe oder des
Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der
Durchführung der diesen Organisationen oblie-
genden Aufgaben dienen,

4.Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige
oder völlig Hilflose unentbehrlich sind,

5.Hunden, die zur Bewachung von Herden not-
wendig sind,

6.Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes
vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebracht sind,

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehe-
nen Prüfungen bestanden haben und als Ret -
tungs hunde für den Zivilschutz, den Katas -
trophen schutz oder den Rettungsdienst zur
Verfügung stehen,

8.Hunden in Tierhandlungen,
9.Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder
eines zivilen Gefolges verbündeter Statio nie -
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rungs streitkräfte sowie deren Angehörigen
gehalten werden,

10. Hunden, die von Angehörigen ausländischer
diplomatischer oder berufskonsularischer Ver -
tretungen in der Bundesrepublik Deutschland
gehalten werden.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen
Interesse oder im Interesse seiner Haushalts-
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat.
3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in
Pflege oder Verwahrung genommen hat oder
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in
einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern
gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen
oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt -
schuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer
des Hundes für die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Vorausset -
zungen nur in weniger als drei aufeinanderfol-
genden Kalendermonaten erfüllt werden.

(2) Tritt an die Stelle eines verendeten, getöteten
oder verkauften Hundes, für den die Steuer -
pflicht besteht, bei demselben Halter ein ande-
rer Hund, so entsteht für das laufende Steuer -
jahr keine neue Steuerpflicht.

(3) 1Wurde das Halten eines Hundes für das Steuer -
jahr oder für einen Teil des Steuerjahres bereits
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik
Deutschland besteuert, so ist die erhobene
Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das
Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist.
2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt

     für den ersten Hund   60,00 Euro,
     für den zweiten Hund  90,00 Euro,
     für jeden weiteren Hund  120,00 Euro,
     für Kampfhunde  1.023,00 Euro,
       2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2

ge währt wird, sind bei der Berechnung der An -
zahl der Hunde nicht1 anzusetzen. 3Hunde, für
die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird und
Kampf hunde, gelten als erste Hunde.

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund
rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Aus -
bildung von einer gesteigerten Aggressivität
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder
Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne
dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung
über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und
Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl S. 268,
BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils geltenden Fas -
sung genannten Rassen und Gruppen von Hun -
den sowie deren Kreuzungen untereinander
oder mit anderen Hunden, soweit nicht nach
§ 1 Abs. 2 der Verordnung nachgewiesen
wurde, dass diese keine gesteigerte Aggres -
sivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen
oder Tieren aufweisen.

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
     1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2)

gehalten werden.
     2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufs -

jägern oder Inhabern eines Jagdscheines
ausschließlich oder überwiegend zur Aus -
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forst -
schutzes gehalten werden, sofern nicht die
Hundehaltung steuerfrei ist; für Hunde, die
zur Ausübung der Jagd gehalten werden,
tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie
die Brauchbarkeitsprüfung nach § 21 der Ver -
ordnung zur Ausführung des Bayer. Jagdge -
setzes vom 1. März 1983 (GVBl S. 51, BayRS
792-2-E) in der jeweils geltenden Fassung
mit Erfolg abgelegt haben.

(2) 1Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen,
dessen Wohngebäude mehr als 500 m von
jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.
2Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl
benachbarter Anwesen, die zusammen nicht
mehr als 100 Einwohner zählen und deren
Wohngebäude mehr als 500 m von jedem
anderen Wohngebäude entfernt sind.

plan des Eigenbetriebes Wasserwerk werden
nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
     a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (A) 300 v.H.
     b) für die Grundstücke (B) 350 v.H.

2.  Gewerbesteuer 330 v.H.

§ 5

(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haus halts plan wird auf 6.000.000 Euro 
festgesetzt.

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Wirt schaftsplan des Eigenbetriebes Wasser -
werk wird auf 400.000 Euro 
festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.

Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben vom
10.04.2013 die nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO er -
for derliche Genehmigung erteilt. Die Haushalts sat -
zung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2013 liegen gem. Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit
vom 18.04.2013 – 25.04.2013 im Rathaus Starn -
berg (Stadtkämmerei) innerhalb der allgemeinen
Geschäftsstunden öffentlich aus. Im übrigen wird
darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan gem. der Bekannt ma chungs -
verordnung während des ganzen Jahres im Rat -
haus (Stadtkämmerei) innerhalb der allgemeinen
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit liegen.

Starnberg, 11.04.2013

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

u Bebauungsplan Nr. 8168 für das Gebiet zwi-
schen Josef-Sigl-Straße, Max-Emanuel-Straße,
Heinrich-Wieland-Straße und Hanfelder Straße,
Gemarkung Starnberg, als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; Erneute
öffentliche Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom 21.03.2013
mit Begründung liegt gemäß § 4 a Abs. 3 des Bau -
gesetzbuches in der Zeit vom 25.04.2013 bis
10.05.2013 bei der Stadt Starnberg – Stadtbau -
amt –, Vogelanger 2, 82319 Starnberg, Zimmer
306, während der allgemeinen Dienststunden
mon tags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jeder-
manns Ein sicht öffentlich aus. In Ausnahmefällen
kann der Be bauungsplan nach Terminvereinbarung
auch außer halb dieser Dienststunden eingesehen
werden. Während dieser Auslegungsfrist können
Stel lungnahmen abgegeben werden. Der Bebau -
ungsplan-Entwurf lag bereits zwei Mal öffentlich
aus. Aufgrund der im Rahmen des vorangegange-
nen Verfahrensschrittes neuerlich beschlossenen
Änderungen erfolgt nun eine weitere Auslegung,
wobei Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Ent -
wurf während der Auslegungsfrist allerdings nur
noch zu folgenden Punkten abgegeben werden
können:

–    Geänderte Festsetzung Ziffer 3.10.1, wonach
anstelle der zunächst vorgesehenen 250 m²
nun je 500 m² Grundstücksfläche mindestens
ein Laubbaum II. oder III. Wuchsordnung zu
pflanzen ist

–    Ergänzung unter Ziffer 9 der Begründung um
die Ergebnisse der gutachterlichen Abschät zung
zum Vorkommen von Lurchen im Bebauungs -
plangebiet sowie diesbezügliche Ergänzung
unter den Hinweisen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den Be -
bau ungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist un -
zulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah -
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können. Die Durchführung einer Umwelt -
prüfung ist nicht erforderlich.

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

GVBl S. 43 (BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geändert
durch Art. 16 des Gesetzes vom 14. April 2011 
(GVBl S. 150), und Art. 23 der Gemeindeordnung –
GO – vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt
geändert am 27. Juli 2009 (GVBl S. 400), folgende 

Satzung: 

§ 1

Die Anlage (Kommunales Kostenverzeichnis) zur
Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten
für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis
der Stadt Starnberg (Kostensatzung) vom
28.09.2011 wird wie folgt geändert:

1. In der Tarifgruppe 00, Tarif-Nr. 003, wird die
Überschrift wie folgt ergänzt:

     • „003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher
(ausgenommen im Anwendungsbereich der
Informationsfreiheitssatzung)“

2. In der Tarifgruppe 00 wird nach Tarif-Nr. 003 fol-
gende neue Tarif-Nr. 003a eingefügt:

     • „003a Informationsfreiheitssatzung

     1. Auskunftserteilung 

     a. Erteilung einer einfachen mündlichen oder
schriftlichen Auskunft (auch bei Herausgabe
von wenigen Abschriften) : gebührenfrei

     b. Erteilung einer schriftlichen Auskunft (auch bei
Herausgabe von Abschriften): 30 bis 250 €

     c. Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei He -
rausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall
ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur
Zusammenstellung von Unterlagen entsteht,
insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher
oder privater Belange Daten ausgesondert
werden müssen: 60 bis 500 €

     2. Herausgabe

     a. Herausgabe von Abschriften: 15 bis 125 €
     b. Herausgabe von Abschriften, wenn im Ein -

zel fall ein deutlich höherer Verwaltungs auf -
wand zur Zusammenstellung von Unterlagen
entsteht, insbesondere wenn zum Schutz
öffentlicher oder privater Belange Daten aus-
gesondert werden müssen: 30 bis 500 €

     3. Einsichtnahme bei der Behörde einschließ-
lich der erforderlichen Vorbereitungs maß nah -
men auch bei Herausgabe von wenigen
Abschriften: 15 bis 500 €“

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.05.2013 in Kraft.

Starnberg, 10. April 2013 

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

u Öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2013 nach erfolgter Vor -
lage an die Rechtsaufsichtsbehörde.

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung hat
der Stadtrat der Stadt Starnberg am 18.03.2013 fol -
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO be -
kannt gemacht wird.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt;

er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit
     63.729.300 Euro
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit
     18.096.000 Euro 
ab.

§ 2

(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungs maß -
nahmen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

(2)  Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves ti -
tionsförderungsmaßnahmen für den Eigen be -
trieb Wasserwerk sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch ti -
gungen im Vermögenshaushalt wird auf
2.437.000 Euro festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschafts -
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de Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche
Grundstücke durch die Versorgungs leitung er -
schlossen werden, bestimmt die Gemeinde.

(3)  Die Gemeinde kann den Anschluss eines
Grundstücks an eine bestehende Versorgungs -
leitung versagen, wenn die Wasserversorgung
wegen der Lage des Grundstücks oder aus
sonstigen technischen oder betrieblichen Grün -
den der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten
bereitet oder besondere Maßnahmen erfor-
dert, es sei denn, der Grundstückseigentümer
übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau
und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf
Verlangen Sicherheit.

(4)  1Die Gemeinde kann das Benutzungsrecht in
begründeten Einzelfällen ausschließen oder
einschränken, soweit nicht die Bereitstellung
von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich
ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Lösch -
wasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind
verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser
verbraucht wird, an die öffentliche Wasserver -
sorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss -
zwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht,
wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich
unmöglich ist.

(2)  1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Was -
serversorgungseinrichtung angeschlossen sind,
ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen
des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungs -
zwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser
darf ordnungsgemäß für Zwecke der Garten -
bewässerung und zur Toilettenspülung verwen-
det werden. 3Verpflichtet sind die Grundstücks -
eigentümer und alle Benutzer der Grundstücke.
4Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

(3)  Vom Benutzungszwang ausgenommen ist die
Gartenbewässerung und der Betriebswasser -
verbrauch, wenn hierfür Wasser in Trinkwasser -
qualität nicht erforderlich ist, eine Wasserver -
sorgungsmöglichkeit besteht und andere
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder
Benutzungszwang

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur
Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil
befreit, wenn der Anschluss oder die Be nut -
zung aus besonderen Gründen auch unter Be -
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemein -
wohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Be -
freiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich
bei der Gemeinde einzureichen.

(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingun -
gen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt
werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1)  1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benut -
zung auf einen bestimmten Verbrauchszweck
oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die
öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich
zumutbar ist und nicht andere Rechtsvor schrif -
ten oder Gründe der Volksgesundheit entge-
genstehen. 2Gründe der Volksgesundheit ste-
hen einer Beschränkung der Benutzungspflicht
insbesondere entgegen, wenn für den jeweili-
gen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v.
Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Be -
schaf fenheit von Trinkwasser erforderlich ist
und die Versorgung mit solchem Wasser nur
durch die Benutzung der öffentlichen Wasser -
versorgung gewährleistet wird.

(2)  § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung.

(3)  Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von
Industrieunternehmen und Weiterverteilern
sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4)  1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer
Eigengewinnungsanlage hat der Grundstücks -
eigentümer der Gemeinde Mitteilung zu ma -
chen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasser -
versorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er
hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage
keine Rückwirkungen in das öffentliche Was -
ser versorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentli-
chen Wasserversorgungseinrichtung in eine
Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf
(Luftbrücke) der Nachspeiseeinrichtung in das
Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen
(z.B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen 

(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum An -
schluss berechtigt oder verpflichtet, so kann
die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonde-
res Benutzungsverhältnis begründen.

(2)  1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die
Bestimmungen dieser Satzung und der Bei -
trags- und Gebührensatzung entsprechend.
2Ausnahmsweise kann in der Sonderverein -
barung Abweichendes bestimmt werden,
soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1)  1Der Grundstücksanschluss wird von der Ge -
meinde hergestellt, angeschafft, verbessert,
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor
Beschädigungen geschützt sein.

(2)  1Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite
und Führung der Grundstücksanschlüsse so wie
deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und
an welche Versorgungsleitung anzuschließen
ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu
hören; seine berechtigten Interessen sind nach
Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücks -
anschluss auf Wunsch des Grund stückseigen -
tümers nachträglich geändert werden, so kann
die Gemeinde verlangen, dass die näheren
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung
vorher in einer gesonderten Vereinbarung gere-
gelt werden.

(3)  1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des
Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Die
Gemeinde kann hierzu schriftlich eine ange-
messene Frist setzen. 3Der Grundstückseigen -
tümer darf keine Einwirkungen auf den Grund -
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen
lassen.

(4)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer
haben jede Beschädigung des Grundstücksan -
schlusses, insbesondere das Undichtwerden
von Leitungen sowie sonstige Störungen un -
verzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet,
für die ordnungsgemäße Errichtung, Erwei te -
rung, Änderung und Unterhaltung der Anlage
von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des
Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage
oder Teile davon einem anderen vermietet oder
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er
neben dem anderen verpflichtet.

(2)  1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vor -
schriften dieser Satzung und anderer gesetzli-
cher oder behördlicher Bestimmungen sowie
nach den anerkannten Regeln der Technik er -
richtet, erweitert, geändert und unterhalten
werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen
müssen so beschaffen sein, dass Störungen
anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versor -
gungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen
sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Ge -
fahr des Grundstückseigentümers.

(3)  1Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet
werden, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen. Die Einhaltung der
Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet,
wenn eine CE-Kennzeichnung für den aus-
drücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich vor-
handen ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung
nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-
tet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen
eines akkreditierten Branchenzertifizierers
trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen
oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die

     1. in einem anderen Vertragsstaat des Ab kom -
mens über den Europäischen Wirtschafts -
raum rechtmäßig hergestellt worden sind
oder

     2. in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-
stellt oder in den Verkehr gebracht worden
sind und die nicht den technischen Spezi -
fikationen der Zeichen nach Satz 3 entspre-
chen, werden einschließlich der in den vor-
genannten Staaten durchgeführten Prü fun -
gen und Überwachungen als gleichwertig
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§ 7
Züchtersteuer

(1) 1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei ras-
sereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähi-
gem Alter, darunter eine Hündin, zu Zucht -
zwecken halten, wird die Steuer für Hunde die-
ser Rasse in der Form der Züchtersteuer erho-
ben. 2§ 2 Nr. 8 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der
zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des
Steuersatzes nach § 5. 2§ 5 Abs. 1 Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbe -
freiung und Steuerermäßigung (Steuer -
ver günstigung)

(1) 1Maßgebend für die Steuervergünstigung sind
die Verhältnisse zu Beginn des Jahres. 2Beginnt
die Hundehaltung erst im Laufe des Jahres, so
ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) In den Fällen des § 6 kann jeder Ermäßigungs -
grund nur für jeweils einen Hund des Steuer -
pflichtigen beansprucht werden.

(3) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung
oder Steuerermäßigung gewährt.

(4) Bei Verlust oder Beschädigung der gültigen
Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag
eine neue Steuermarke gegen eine Gebühr
von 5,00 EUR ausgehändigt.

(5) Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur
allgemeinen Aufnahme des Hundebestandes
kann die Gemeinde Gilching gemäß § 93
Abgabenordnung Auskünfte von Beteiligten
und anderen Personen einholen.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres
oder während des Jahres an dem Tag, an dem der
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer
1Die Steuerschuld wird erstmalig einen Monat
nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig.
2Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbe -
scheids ist die Steuer jeweils zum 28. Februar
eines jeden Jahres fällig.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) 1Wer einen über vier Monate alten, der Ge -
mein de noch nicht gemeldeten Hund hält,
muss ihn unverzüglich unter Angabe von Her -
kunft, Alter und Rasse und ggf. Vorlage geeig-
neter Nachweise der Gemeinde melden. 2Zur
Kennzeichnung eines jeden angemeldeten
Hundes gibt die Gemeinde eine Hunde steuer -
marke aus, die der Hund außerhalb der Woh -
nung des Hundehalters oder seines umfriede-
ten Grundbesitzes stets tragen muss.

(2) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den
Hund unverzüglich bei der Gemeinde abmel-
den, wenn er ihn veräußert oder sonst abge-
schafft hat, wenn der Hund abhanden gekom-
men oder eingegangen ist oder wenn der
Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit
der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde
zurückzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerver -
günstigung weg oder ändern sie sich, so ist
das der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar
2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom
1. Januar 2006 außer Kraft.

II.

Die Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
(Hundesteuersatzung – HStS) der Gemeinde
Gilching liegt nach § 4 der Bekanntmachungs ver -
ordnung während des ganzen Jahres im Rathaus
Gilching, Zimmer 7, innerhalb der allgemeinen
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Gilching, 02.03.2011

Gemeinde Gilching  

Manfred Walter, Erster Bürgermeister

Gilching, 11.04.2013

Gemeinde Gilching – M. Walter, Erster Bürgermeister

u Satzung für die öffentliche Wasserversor -
gungseinrichtung der Gemeinde Gilching
(Wasserabgabesatzung –WAS-); vom 15.12.2010

I.

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1
und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung
(GO) erlässt die Gemeinde Gilching folgende
Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Ein -
richtung zur Wasserversorgung für das gesam-
te Gemeindegebiet.

(2)  Art und Umfang dieser Wasserversorgungsein -
richtung bestimmt die Gemeinde.

(3)  Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören
auch die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstücks eigen -
tümer

(1)  1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes
räumlich zusammenhängende und einem ge -
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum
desselben Eigentümers, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts
handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische
Festlegungen sind zu berücksichtigen.

(2)  1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grund -
stückseigentümer gelten auch für Erbbaube -
rechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grund -
stücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehen-
den Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen
     sind die Wasserleitungen im Wasserver sor -

gungs gebiet, von denen die Grundstücks an -
schlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)
     sind die Wasserleitungen von der Abzweig -

stelle der Versorgungsleitung bis zur Über ga -
bestelle; sie beginnen mit der Anschlussvor -
richtung und enden mit der Hauptabsperr vor -
richtung.

Anschlussvorrichtung
     ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus

der Versorgungsleitung, umfassend Anbohr -
schelle mit integrierter oder zusätzlicher Ab -
sperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur
samt den dazugehörigen technischen Einrich -
tungen.

Hauptabsperrvorrichtung
     ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit

der die gesamte nachfolgende Wasserver -
brauchsanlage einschließlich Wasserzähler
abgesperrt werden kann.

Übergabestelle
     ist das Ende des Grundstücksanschlusses hin-

ter der Hauptabsperrvorrichtung im Grund -
stück/Gebäude.

Wasserzähler
     sind Messgeräte zur Erfassung des durchge-

flossenen Wasservolumens. Absperrventile
und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind
nicht Bestandteile der Wasserzähler.

Anlagen des Grundstücks-Eigentümers 
(= Verbrauchsleitungen)
     sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grund -

stücken oder in Gebäuden hinter der Überga -
be stelle; als solche gelten auch Eigenge win -
nungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilwei-
se im gleichen Gebäude befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen,
dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser
Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung
angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2)  1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt
sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine
Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der
Grundstückseigentümer kann unbeschadet
weiter gehender bundes- oder landesgesetzlicher
Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Ver -
sorgungsleitung hergestellt oder eine bestehen-
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behandelt, wenn mit ihnen das in Deutsch -
land geforderte Schutzniveau gleichermaßen
dauerhaft erreicht wird.

(4)  1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler
befinden, können plombiert werden. 2Ebenso
können Anlagenteile, die zur Anlage des Grund -
stückseigentümers gehören, unter Plomben -
verschluss genommen werden, um eine ein-
wandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist
nach den Angaben der Gemeinde zu veranlas-
sen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der
Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  1Bevor die Anlage des Grundstücks eigen tü -
mers hergestellt oder wesentlich geändert
wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen
in doppelter Fertigung einzureichen:

     a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des
Grundstückseigentümers und ein Lageplan,

     b) der Name des Unternehmers, der die An -
lage errichten soll,

     c) Angaben über eine etwaige Eigenversor -
gung,

     d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur
Übernahme der Mehrkosten.

     2Die einzureichenden Unterlagen haben den
bei der Gemeinde aufliegenden Mustern zu
entsprechen. 

     3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und
den Planfertigern zu unterschreiben.

(2)  1Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten An -
lagen den Bestimmungen dieser Satzung ent-
sprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt die Ge -
mein de schriftlich ihre Zustimmung und gibt
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen
mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt die
Gemeinde nicht zu, setzt sie dem Bauherrn
unter Angabe der Mängel eine angemessene
Frist zur Berichtigung. 4Die geänderten Unter -
lagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die
Zustimmung und die Überprüfung befreien den
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den
ausführenden Unternehmer und den Planfer -
tiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und
Ausführung der Anlagen.

(3)  1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde begon-
nen werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau-
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt
durch die Zustimmung unberührt.

(4)  1Die Errichtung der Anlage und wesentliche
Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde
oder durch ein Installationsunternehmen erfol-
gen, das in ein Installateurverzeichnis der Ge -
meinde oder eines anderen Wasserversor -
gungs unternehmens eingetragen ist. 2Die
Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der
Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind,
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der
Gemeinde verdeckt werden; andernfalls sind
sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(5)  1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbe -
triebsetzung der Anlagen bei der Gemeinde
über das Installationsunternehmen zu beantra-
gen. 2Der Anschluss der Anlage an das Vertei -
lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen
durch die Gemeinde oder ihre Beauftragten.

(6)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des
Grundstückseigentümers

(1)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des
Grundstückseigentümers vor und nach ihrer
Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf
erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu
machen und kann deren Beseitigung verlan-
gen.

(2)  Werden Mängel festgestellt, welche die
Sicher heit gefährden oder erhebliche Stö -
rungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde
berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung
zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben
ist sie hierzu verpflichtet.

(3)  1Durch Vornahme oder Unterlassung der Über -

prüfung der Anlage sowie durch deren An -
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt die
Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit
der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer
Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine
Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer
haben den Beauftragten der Gemeinde, die
sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu an -
gemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu
gestatten, soweit dies zur Nachschau der Was -
serleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler
und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat -
zung und die von der Gemeinde auferlegten
Bedingungen und Auflagen erfüllt werden,
erforderlich ist. 2Die beauftragten Personen
sind berechtigt, zur Überwachung der sat -
zungs mäßigen und gesetzlichen Pflichten zu
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude,
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohn -
räume im erforderlichen Umfang zu betreten.
3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die
Benutzer des Grundstücks, werden davon nach
Möglichkeit vorher verständigt.

(2)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer
sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zu -
standes der Anlagen erforderlichen Auskünfte
zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetrieb -
nahme der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich
erhöht.

(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer
haften der Gemeinde für von ihnen verschulde-
te Schäden, die auf eine Verletzung ihrer
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen
sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1)  1Der Grundstückseigentümer hat das Anbrin -
gen und Verlegen von Leitungen einschließlich
Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser
über sein im Versorgungsgebiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen
unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit
diese Maßnahmen für die örtliche Wasserver -
sorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung
angeschlossen oder anzuschließen sind, die
vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammen -
hang mit einem angeschlossenen oder zum
Anschluss vorgesehenen Grund stück genutzt
werden oder für die die Möglichkeit der Wasser -
versorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
3Die Verpflichtung entfällt, soweit die In anspruch -
nahme der Grundstücke den Eigentümer in un -
zumutbarer Weise belasten würde.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch -
nahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3)  1Der Grundstückseigentümer kann die Verle -
gung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumut-
bar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat die Ge -
meinde zu tragen, soweit die Einrichtungen
nicht ausschließlich der Versorgung des Grund -
stücks dienen.

(4)  Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3
eingestellt, ist der Grundstückseigentümer ver-
pflichtet, nach Wahl der Gemeinde die Entfer -
nung der Einrichtungen zu gestatten oder sie
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, so -
fern dies nicht unzumutbar ist.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für
Grundstücke, die durch Planfeststellung für
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1)  1Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in
der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführ-
ten Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Was -
ser als Trinkwasser unter dem Druck und in der
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Ab -
schnitt des Versorgungsgebietes üblich sind,
entsprechend den jeweils geltenden Rechts -
vorschriften und den anerkannten Regeln der
Technik. 
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(2)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffen -
heit und den Druck des Wassers im Rahmen
der gesetzlichen und behördlichen Bestim mun -
gen sowie der anerkannten Regeln der Technik
zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen
oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. 2Die Gemeinde wird eine dauernde
wesentliche Änderung den Wasserabnehmern
nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor
der Umstellung schriftlich bekannt geben und
die Belange der Anschlussnehmer möglichst
berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer
sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten
den geänderten Verhältnissen anzupassen. 

(3)  1Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemei -
nen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und
Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur
Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange
die Gemeinde durch höhere Gewalt, durch Be -
triebsstörungen, Wassermangel oder sonstige
technische oder wirtschaftliche Umstände,
deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an
der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die Ge -
meinde kann die Belieferung ablehnen, men-
genmäßig und zeitlich beschränken oder unter
Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit
das zur Wahrung des Anschluss- und Benut -
zungs rechtes der anderen Berechtigten erfor-
derlich ist. 4Die Gemeinde darf ferner die Lie -
ferung unterbrechen, um betriebsnotwendige
Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt
die Gemeinde Absperrungen der Wasserleitung
vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die
Abnehmer über Umfang und voraussichtliche
Dauer der Unterbrechung.

(4)  1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des
Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grund -
stücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser
in ein anderes Grundstück bedarf der schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde; die Zustim -
mung wird erteilt, wenn nicht überwiegende
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

(5)  Für Einschränkungen oder Unterbrechungen
der Wasserlieferung und für Änderungen des
Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers,
die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftliche Um -
stände, die die Gemeinde nicht abwenden
kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen
veranlasst sind, steht dem Grundstückseigen -
tümer kein Anspruch auf Minderung verbrauch-
sunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasser -
leitung für Feuerlöschzwecke

(1)  Sollen auf einem Grundstück private Feuer -
lösch anschlüsse eingerichtet werden, so sind
über die näheren Einzelheiten einschließlich
der Kostentragung besondere Vereinbarungen
zwischen dem Grundstückseigentümer und
der Gemeinde zu treffen.

(2)  1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit
Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müssen auch
für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3)  1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeinge -
fahr droht, sind die Anordnungen der Ge mein -
de, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen;
insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen
zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen.
2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen
Fällen kein Wasser entnehmen.

(4)  1Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht,
Versorgungsleitungen und Grundstücksan -
schlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem
von der Absperrung betroffenen Wasserab -
nehmer steht hierfür kein Entschädigungs an -
spruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende
Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen
Entnahmestellen

(1)  1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von
Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehen-
den Zwecken ist rechtzeitig bei der Gemeinde
zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem
anderen Grundstück bezogen werden, so ist
die schriftliche Zustimmung des Grundstücks -
eigentümers beizubringen. 3Über die Art der
Wasserabgabe entscheidet die Gemeinde; sie
legt die weiteren Bedingungen für den Wasser -
bezug fest.

(2)  Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht
zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorü-
bergehenden Zwecken entnommen werden
soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag einen
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und
Stand rohr zur Verfügung und setzt die Be din -
gungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1)  1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer
durch Unterbrechung der Wasserversorgung
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Be -
lieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus
dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaub-
ter Handlung im Falle

     1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit des Grundstückseigen tü mers,
es sei denn, dass der Schaden von der Ge -
mein de oder einem Erfüllungs- oder Ver rich -
tungs gehilfen weder vorsätzlich noch fahrläs-
sig verursacht worden ist,

     2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn,
dass der Schaden weder durch Vorsatz noch
durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde
oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs ge -
hilfen verursacht worden ist,

     3. eines Vermögensschadens, es sei denn,
dass dieser weder durch Vorsatz noch durch
grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe-
rechtigten Organs der Gemeinde verursacht
worden ist.
2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Ge -
setzbuches ist nur bei vorsätzlichem Han 
deln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der
Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser
im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet
die Gemeinde für Schäden, die diesen durch
Unterbrechung der Wasserversorgung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung
entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.

(3)  1Die Absätze 1und 2 sind auch auf Ansprüche
von Grundstückseigentümern anzuwenden, die
diese gegen ein drittes Wasserversorgungs -
unternehmen aus unerlaubter Handlung gel-
tend machen. 2Die Gemeinde ist verpflichtet,
den Grundstückseigentümern auf Verlangen
über die mit der Schadensverursachung durch
ein drittes Unternehmen zusammenhängenden
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie
ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer
Weise aufgeklärt werden können und ihre
Kenn tnis zur Geltendmachung des Schadenser -
satzes erforderlich ist.

(4)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter
fünf zehn Euro.

(5)  Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mit-
zuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1)  1Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde.
2Die Lieferung, Aufstellung, technische Über -
wachung, Unterhaltung, Auswechslung und
Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der
Gemeinde; sie bestimmt auch Art, Zahl und
Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstel -
lungsort. 3Bei der Aufstellung hat die Ge mein -
de so zu verfahren, dass eine einwandfreie
Messung gewährleistet ist; sie hat den Grund -
stückseigentümer zuvor anzuhören und seine
berechtigten Interessen zu wahren.

(2)  1Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen
des Grundstückseigentümers die Wasserzähler
zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchti gun -
gen einer einwandfreien Messung möglich ist.
2Die Gemeinde kann die Verlegung davon ab -
hängig machen, dass der Grundstückseigen -
tümer sich verpflichtet, die Kosten zu überneh-
men.

(3)  1Der Grundstückseigentümer haftet für das
Abhandenkommen und die Beschädigung der
Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver schul -
den trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen
und Störungen dieser Einrichtungen der Ge -
meinde unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist ver-
pflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4)  1Die Wasserzähler werden von einem Beauf -
tragten der Gemeinde möglichst in gleichen
Zeitabständen oder auf Verlangen der Ge mein -



de vom Grundstückseigentümer selbst abgele-
sen. 2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Was -
serzähler leicht zugänglich sind.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücks -
grenze

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grund -
stückseigentümer auf eigene Kosten an der
Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen
geeigneten Wasserzählerschacht oder Was -
serzählerschrank anbringt, wenn

     1. das Grundstück unbebaut ist oder
     2. die Versorgung des Gebäudes mit Grund -

stücks an schlüssen erfolgt, die unverhältnis-
mäßig lang sind oder nur unter besonderen
Erschwernissen verlegt werden können,
oder

     3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung
des Wasserzählers vorhanden ist.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die
Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand
und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1)  1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die
Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eich -
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüf -
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichge set -
zes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigen -
tümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der
Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung
zu benachrichtigen.

(2)  Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf
Nach prüfung der Wasserzähler nur nachzukom-
men, wenn der Grundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs -
fehler grenzen nicht überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasser -
bezugs

(1)  Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers
ist der Gemeinde unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.

(2)  Will ein Grundstückseigentümer, der zur Be -
nutzung der Wasserversorgungseinrichtung
nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der
öffentlichen Wasserversorgung vollständig ein-
stellen, so hat er das mindestens eine Woche
vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich
der Gemeinde zu melden.

(3)  Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung
Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat
er bei der Gemeinde Befreiung nach § 6 zu
beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlie -
ferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen,
wenn der Grundstückseigentümer oder Be -
nutzer dieser Satzung oder sonstigen die
Wasserversorgung betreffenden Anordnungen
zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich
ist, um

     1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit
von Personen oder Anlagen abzuwenden,

     2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern oder

     3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer
Abnehmer, störende Rückwirkungen auf
Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter
oder Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2)  1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesonde-
re bei Nichterfüllung einer Zahlungsver pflich -
tung trotz Mahnung, ist die Gemeinde berech-
tigt, die Versorgung zwei Wochen nach An -
drohung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die
Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hin-
reichende Aussicht besteht, dass der Grund -
stückseigentümer seinen Verpflichtungen nach-
kommt. 3Die Gemeinde kann mit der Mahnung
zugleich die Einstellung der Versorgung andro-
hen.

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich
wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für
die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße
belegt werden, wer
1.   den Vorschriften über den Anschluss- und

Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,
2.   eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2

und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-,
Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt,

3.   entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Ge -
meinde mit den Installationsarbeiten beginnt,

4.   gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3
Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschrän -
kungen oder Verbrauchsverbote verstößt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangs -
mittel

(1)  Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach die-
ser Satzung bestehenden Verpflichtungen An -
ordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vor-
geschriebenen Handlungen, eines Duldens
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes.

§ 26
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08.11.1989
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom
21.10.2009 außer Kraft.

II.

Die Satzung für die öffentliche Wasserver sor -
gungs einrichtung der Gemeinde Gilching (Was -
serabgabesatzung –WAS-) liegt nach § 4 der Be -
kanntmachungsverordnung während des ganzen
Jahres im Rathaus Gilching, Zimmer 7, innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht
bereit.

Ausgefertigt:

Gilching, 15.12.2010

Gemeinde Gilching

Manfred Walter, Erster Bürgermeister

Gilching, 11.04.2013

Gemeinde Gilching - M. Walter, Erster Bürgermeister

u Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser -
abgabesatzung der Gemeinde Gilching; vom
15.12.2010

I.

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalab -
gabegesetzes erlässt die Gemeinde Gilching fol-
gende Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwan -
des für die Herstellung der Wasserversorgungs -
einrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für
1.   bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte

oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn
für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss
an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

     oder
2.   tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1)  1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirk lichung
des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die für
die Beitragsbemessung maßgeblichen Um -
stände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, ent-
steht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit
dem Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen
und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkraft -
treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Bei -
tragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat -
zung.
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§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent -
stehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grund -
stücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1)  1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche
und der Geschossfläche der vorhandenen Ge -
bäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grund -
stücksfläche wird bei Grundstücken von min-
destens 2.000 m² Fläche (übergroße Grund -
stücke) in unbeplanten Gebieten

     – bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache
der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens jedoch 2.000 m²,

     – bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² 

     begrenzt.

(2)  1Die Geschossfläche ist nach den Außen maßen
der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln.
2Keller werden mit der vollen Fläche herange-
zogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Ge bäude
oder selbständige Gebäudeteile, die nach der
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss
an die Wasserversorgung auslösen oder die an
die Wasserversorgung nicht angeschlossen
werden dürfen, werden nicht zum Geschoss -
flächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für
Gebäude oder Gebäudeteile, die tat sächlich
einen Wasseranschluss haben. 5Balkone, Loggien
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und
soweit sie über die Gebäudeflucht linie hinaus-
ragen. Garagen werden nicht herangezogen.
Das gilt nicht für Garagen, die tat sächlich an
die Wasserversorgung angeschlossen sind.

(3)  1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbli-
che Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, so -
wie bei sonstigen unbebauten, aber bebauba-
ren Grundstücken wird als Geschossfläche ein
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge -
bracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige
oder für die Beitragsbemessung maßgebliche
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur ge -
werblichen Nutzung nur untergeordnete Be -
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte
unbebaute Grundstücke im Sinne des Satzes 1.

(4)  1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nach -
träglichen Änderung der für die Beitragsbe mes -
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich da -
durch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht
entsteht insbesondere

     - im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks
für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese
bisher noch keine Beiträge geleistet worden
sind,

     - im Falle der Geschossflächenvergrößerung für
die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen
sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die
sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu -
sätzliche Grundstücksfläche,

     - im Falle der Nutzungsänderung eines bisher
beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils
im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge
der Nutzungsänderung die Voraussetzungen
für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5)  1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grund -
stück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festge-
setzt worden ist, später bebaut, so wird der
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berück-
sichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1
Satz 2 begrenzten Grundstücks flächen neu be -
rechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an
Geschossflächen, so ist für die Berechnung des
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzu-
stellen, nach dem der ur sprüngliche Beitrag ent-
richtet worden ist. 4Die Nachberechnung wird
nicht ausgelöst, wenn das Grundstück mit einem
anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer Ge -
schossfläche von weniger als 5 % der Grund -
stücksfläche bebaut wird, es sei denn, das Ge -
bäude ist tatsächlich an die öffentliche Wasser -
ver sor gung angeschlossen.

§ 6
Beitragssatz

(1)  Der Beitrag beträgt 
     a) pro qm Grundstücksfläche 1,07 €
     b) pro qm Geschossfläche 2,46 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe
des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei -
trags pflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs -
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf
Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für
Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung,
Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, Still -
legung und Beseitigung sowie für die Unter -
haltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3
WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf
die im öffentlichen Straßengrund liegenden
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der
jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab -
schluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er -
stattungsanspruchs Eigentümer des Grund -
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere
Schuldner (Eigentümer oder Erbbaube rech -
tigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entspre-
chend. 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem
Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs -
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der
Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren
(§ 10) und Verbrauchsgebühren (§ 11)

§ 10
Grundgebühr

(1)  1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurch -
fluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler be -
rechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran -
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der
Summe des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler
nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche
Wasserentnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung
von Wasserzählern mit Nenndurchfluss

bis 2,5 cbm/h 22,29 € / Jahr

bis 6 cbm/h 31,73 € / Jahr

bis 10 cbm/h 52,25 € / Jahr

bis 30 cbm/h 339,65 € / Jahr

über 30 cbm/h 492,68 € / Jahr

§ 11
Verbrauchsgebühr

(1)  1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge
des aus der Wasserversorgungseinrichtung
entnommenen Wassers berechnet. 2Die
Gebühr beträgt 1,67 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers.

(2)  1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte
Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die
Gemeinde zu schätzen, wenn

     1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
     2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
     3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben,

dass der Wasserzähler den wirklichen
Wasserverbrauch nicht angibt.

(3)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger
beweglicher Wasserzähler verwendet, so
beträgt die Gebühr 1,67 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1)  Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der
Wasserentnahme.

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen
Herstellung des Anschlusses folgt; die
Gemeinde teilt dem Gebührenschuldner die-

Fortsetzung nächste Seite       >>>
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sen Tag schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die
Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahres -
grundgebührenschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des
Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des
Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines
auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt -
schuldner.

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1)  1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die
Grund- und die Verbrauchsgebühr wird einen
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe -
scheides fällig.

(2)  1Auf die Gebührenschuld sind zum 01. März,
01. Juni und zum 01. September jeden Jahres
Vorauszahlungen zu leisten. Die Höhe der
Vorauszahlungen beträgt jeweils ein Drittel der
Jahresabrechnung des Vorjahres. Fehlt eine sol-
che Vorjahresabrechnung, so setzt die Ge -
meinde die Höhe der Vorauszahlungen unter
Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 15
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen
und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der
jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 16
Pflichten der Beitrags- und
Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind ver-
pflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang dieser Veränderungen –
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 17
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt im Beitragsteil rückwirkend
zum 01.04.2003 in Kraft. Die Kostener stat -
tungs regelung (§ 8) tritt zum 01.01.2011 in Kraft
und der Gebührenteil dieser Satzung wird zum
01.01.2011 in Kraft gesetzt.

(2)  Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Sat -
zung gemäß Abs. 1 tritt jeweils die Satzung
vom 12.09.1995 mit den Änderungssatzungen
vom 25.03.2003 und 21.10.2009 außer Kraft. 

II.

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser -
abgabesatzung der Gemeinde Gilching liegen nach 
§ 4 der Bekanntmachungsverordnung während
des ganzen Jahres im Rathaus Gilching, Zimmer 7,
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur
Einsicht bereit.

Ausgefertigt;

Gilching, 15.12.2010

Gemeinde Gilching

Manfred Walter; Erster Bürgermeister 

Gilching, 11.04.2013

Gemeinde Gilching - M. Walter, Erster Bürgermeister

u Satzung über die Erhebung einer Zweit -
wohnungsteuer (Zweitwohnungsteuersatzung
– ZwStS - ); vom 02.03.2011

I.

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 der Bayerischen Ge -
meindeordnung in der Fassung der Bekannt ma -
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt
geändert am 26.07.2006 (GBVl. S. 405) und des
Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen Kommunalabgaben -
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. April 1993 (GVBl. 1993 S. 263), zuletzt
geändert am 22. Juli 2008 (GVBl. II S. 460, ber. S.
580), erlässt die Gemeinde Gilching folgende
Satzung:

§ 1
Allgemeines

Die Gemeinde Gilching erhebt eine Zweitwoh -
nung steuer als örtliche Aufwandsteuer im Sinne
des Art. 105 Abs. 2a GG.

§ 2
Steuergegenstand

(1) Zweitwohnung ist jede Wohnung in der Ge -
meinde Gilching, die eine Person, die in einem
anderen Gebäude ihre Hauptwohnung hat, zu
ihrer persönlichen Lebensführung oder der ihrer
Fami lien angehörigen inne hat. Die vorüberge-
hende Nut zung zu anderen Zwecken, insbeson-
dere zur Überlassung an Dritte, steht der Zweit -
wohnungs eigenschaft nicht entgegen. Als
Woh nung gelten auch Mobilheime, Wohnmo -
bile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder
nur gelegentlich fortbewegt werden.

(2) Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung
sind:

     - Wohnungen, die von freien Trägern der Wohl -
fahrtspflege aus therapeutischen  Gründen
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden.

     - Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen
und freien Jugendhilfe entgeltlich oder unent-
geltlich zur Verfügung gestellt werden und
Erziehungszwecken dienen.

     - Wohnungen von Minderjährigen, die am 01.01.
des Jahres das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und weder Eigentümer der Woh -
nung sind noch ein eigentumsähnliches Recht
an der Wohnung haben.

     - Wohnungen in Alten-, Altenwohn- und Pflege -
heimen oder vergleichbaren Einrichtungen.

§ 3
Steuerpflichtiger

(1) Steuerpflichtig ist jede natürliche Person, die
im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung im
Sinne des § 2 inne hat.

(2) Haben mehrere Personen gemeinschaftlich
eine Zweitwohnung inne, so sind sie Gesamt -
schuldner nach § 44 der Abgabenordnung.

§ 4
Steuermaßstab

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert
der Wohnung.

(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vor -
schriften des § 79 Abs. 1 Bewertungsgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom
01.02.1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3794),
finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Jahresrohmieten, die gemäß Art. 2 des Gesetzes
zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom
13.08.1965 (BGBl. I S. 851) vom Finanzamt auf
den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964
festgestellt wurden, jeweils für das Erhebungs -
jahr auf den Oktober des Vorjahres hochgerech-
net werden. Diese Hochrechung erfolgt ent-
sprechend der Steigerung der Wohnungs mie -
ten (Bruttokaltmiete; Reihe Wohnungsmiete
insgesamt) aus dem Preisindex für die Lebens -
haltung aller privaten Haushalte im früheren
Bundesgebiet, der vom Statistischen Bundes -
amt veröffentlicht wurde. Ab Januar 1995 er -
folgt die Hochrechnung entsprechend der
Steige rung der Wohnungsmieten (Netto kalt -
miete) aus dem Verbraucherpreisindex für
Deutschland, der vom Statistischen Bundes -
amt veröffentlicht wird.

(3) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt
nicht festgestellt (Abs. 2), so wird der Jahres -
roh mietwert bestimmt, indem von mehreren
vergleichbaren Zweitwohnungen aus den vom
Finanzamt festgestellten Jahresrohmieten ein
mittlerer Jahresrohmietwert errechnet wird. Im
Übrigen findet Absatz 2 entsprechende
Anwendung.

(4) Bei Mobilheimen, Wohnmobilen, Wohn- und
Campingwagen, die länger als drei Monate im
Kalenderjahr nicht oder nur unerheblich fortbe-
wegt werden, gilt als jährlicher Mietaufwand
die zu zahlende Nettostandplatzmiete. Bei Ei -
gen nutzung ist die in vergleichbaren Fällen zu
zahlende Nettostandplatzmiete im Sinne des
Satzes 1 zugrunde zu legen. Sollten in der
Stand platzmiete Nebenkosten oder andere
Aufwendungen enthalten sein, sind zur Ermitt -
lung der Nettostandplatzmiete angemessene
Kürzungen vorzunehmen.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich 5 von Hundert der
Bemessungsgrundlage.

(2) Ist zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer -
schuld die Verfügbarkeit der Zweitwohnung für
Zwecke der persönlichen Lebensführung auf-

grund eines Vertrags mit einer Vermietungs -
agentur, einem Hotelbetrieb oder einem ver-
gleichbaren Betreiber zwecks Weiterver mie -
tung zeitlich begrenzt, beträgt die Steuerschuld
bei einer tatsächlichen Verfügbarkeit im
Veranlagungszeitraum von

     a) bis zu zwei Wochen 25 v. H.
     b) bis zu einem Monat 50 v. H.
     c) bis zu zwei Monaten 75 v. H.

     der Sätze nach Abs. 1.

§ 6
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben.
Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Die Steuerpflicht für ein Kalenderjahr entsteht
am 1. Januar. Tritt die Zweitwohnungseigen -
schaft erst nach dem 1. Januar ein, so entsteht
die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf
diesen Zeitpunkt folgenden Monats.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalen -
der monats, in dem die Zweitwohnungs eigen -
schaft entfällt.

§ 7
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Gemeinde Gilching setzt die Steuer für ein
Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst
während des Kalenderjahres entsteht – für den
Rest des Kalenderjahres durch Bescheid fest.
In dem Bescheid kann bestimmt werden, dass
er auch für künftige Zeitabschnitte gilt, solange
sich die Bemessungsgrundlagen und der Steuer -
betrag nicht ändern.

(2) Die Steuer wird bei der ersten Festsetzung
einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuer -
bescheids mit entsprechendem Jahres anteil
gem. Satz 2 fällig. In der Folgezeit wird die
Steuer zu je einem Viertel ihres Jahres be trages
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November fällig. Auf Antrag des Steuer schuld -
ners kann die Steuer am 1. Juli in einem Jahres -
betrag entrichtet werden. Bis zur Be kannt gabe
eines neuen Steuerbescheides ist die Steuer
zu den aufgeführten Terminen eines jeden
Jahres fällig und ohne Aufforderung weiter zu
entrichten.

(3) Endet die Steuerpflicht, so ist die zuviel gezahl-
te Steuer auf Antrag zu erstatten.

§ 8
Anzeigepflicht

(1) Wer Inhaber einer Zweitwohnung ist bzw. wird
oder eine Zweitwohnung aufgibt, hat dies der
Gemeinde Gilching – Steueramt – innerhalb
eines Monats schriftlich anzuzeigen. Die An -
meldung oder Abmeldung von Personen nach
dem Bayerischen Meldegesetz gilt als Anzeige
im Sinne dieser Vorschrift.

(2) Die Inhaber einer Zweitwohnung sind verpflich-
tet, der Gemeinde Gilching für die Höhe der
Steuer maßgebliche Veränderungen unverzüg-
lich zu melden und über den Umfang dieser
Veränderungen – auf Verlangen auch unter
Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft
zu erteilen.

§ 9
Steuererklärung

(1) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist zur Ab -
gabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur
Abgabe einer Steuererklärung ist auch ver-
pflichtet, wer hierzu von der Gemeinde
Gilching aufgefordert wird.

(2) Der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Mo -
nats nach Aufforderung oder bei Änderung des
Steuermaßstabs nach § 4 eine Steuererklärung
gemäß dem Formblatt der Gemeinde Gilching
abzugeben.

(3) Die Steuererklärung ist eigenhändig zu unter-
schreiben.

(4) Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen,
insbesondere durch Mietverträge, Miet ände -
rungsverträge und Mietbescheinigungen nach-
zuweisen.

(5) Es sind die Bestimmungen der Abgabenord -
nung in ihrer jeweils geltenden Fassung heran-
zuziehen, soweit das Kommunalabgabengesetz
in seiner jeweils geltenden Fassung auf diese
verweist.

§ 10
Mitwirkungspflichten

Die Mitwirkungspflichten Dritter, insbesondere
desjenigen, der dem Steuerpflichtigen die Woh -
nung überlassen oder ihm die Mitnutzung gestat-
tet hat – z.B. des Vermieters, des Eigentümers
des Grundstücks oder der Wohnung oder des
Hausverwalters nach §§ 20 ff. des Wohnungs -

eigen tumsgesetzes – ergeben sich aus § 93
Abgabenordnung.

§ 11
Einführungsbestimmungen, Inkrafttreten

(1) Abweichend von § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 und
2 gilt für das Jahr 2011: Der Besteuerungs -
zeitraum umfasst die Monate April bis Dezem -
ber. Die Steuerpflicht entsteht am 1. April 2011.
Die Steuer beträgt ¾ des sich aus der Berech -
nung nach § 5 ergebenden Steuerbetrages.

(2) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April
2011 in Kraft.

II.

Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwoh -
nung steuer (Zweitwohnungsteuersatzung – ZwStS)
der Gemeinde Gilching liegt nach § 4 der Be kannt -
machungsverordnung während des ganzen Jahres
im Rathaus Gilching, Zimmer 7, innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Gemeinde Gilching, den 02.03.2011

Manfred Walter, Erster Bürgermeister

Gilching, 11.04.2013

Gemeinde Gilching – M. Walter, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung des Zweckverbandes für
Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg – 
AWISTA

u 10. Änderung der Satzung zur Regelung der
kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis
Starnberg

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in den Ge -
meinden des Landkreises Starnberg – AWISTA –
erlässt aufgrund Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen
Abfallgesetzes – BayAbfG – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 09.08.1996 (GVBl Seite
396, ber. Seite 449), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24.03.2010 (GVBl Seite 134) in Verbindung
mit Art. 22 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunale
Zusammenarbeit – KommZG – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl Seite
555, ber. 1995 Seite 98), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 16.12.2012 (GVBl Seite 30) und § 9
Abs. 2 Nr. 2 der Verbands satzung vom 01.08.1997
in der Fassung vom 20.07.2011 (Amtsblatt für den
Landkreis Starnberg Nr. 30 vom 03.08.2011) fol-
gende

10. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Vermeidung,
Verwertung und Beseitigung von Abfäl len im
Landkreis Starnberg – Abfallwirtschaftssatzung
(AbfWS) – vom 14.12.1995 (Amts blatt des
Landkreises Starnberg Nr. 48 vom 21.12.1995) in
der Fas sung vom 01.10.2009 (Amtsblatt des
Landkreises Starnberg Nr. 40 vom 07.10.2009):

§ 1
Änderung der Satzung

1.   In § 1 Abs. 1 wird jeweils in Satz 1, 2 und 3 die
Abkürzung „KrW-/AbfG“ ersetzt durch „KrWG“.

2.   In § 3 Abs. 1 Ziff. 8 wird die Abkürzung „KrW-
/AbfG“ ersetzt durch die Abkürzung „KrWG“.

3.   In § 5 Abs. 2 wird „§ 13 KrW-/AbfG“ ersetzt
durch „§ 17 KrWG“.

4.   In § 5 Abs. 3 Ziff. 2 wird „§ 27 Abs. 3 KrW-
/AbfG“ ersetzt durch „§ 28 Abs. 3 KrWG“ und
„§ 27 Abs. 1 KrW-/AbfG“ ersetzt durch „§ 28
Abs. 1 KrWG“.

5.   In § 5 Abs. 3 Ziff. 3 wird „§ 27 Abs. 2 KrW-
/AbfG“ ersetzt durch „§ 28 Abs. 2 KrWG“ und
„§ 27 Abs. 1 KrW-/AbfG“ ersetzt durch „§ 28
Abs. 1 KrWG“.

6.   In § 5 Abs. 3 Ziff. 4 wird „§ 29 Abs. 2 KrW-
/AbfG“ ersetzt durch „§ 29 Abs. 2 KrWG“.

7.   In § 6 Abs. 3 wird „§ 40 Abs. 2 KrW-/AbfG“
ersetzt durch „§ 47 Abs. 3 KrWG“.

8.   In § 17 Abs. 2 wird „§ 61 KrW-/AbfG“ ersetzt
durch „§ 69 KrWG“.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2013 in Kraft.

Starnberg, 20.03.2013

Zweckverband für Abfallwirtschaft im Landkreis
Starnberg – AWISTA –
Peter Flach, Verbandsvorsitzender
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